HAUPTSATZUNG

Auf Grund von 8 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung fur den Freistaat
Sachsen (SachsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18 Méarz 2003 (GVBI. S. 55,

ber. S. 159), geandert durch Gesetze vom 13. Dezember 2002 (GVBI. S. 333), vom 11. Mai

2005 (GVBI. S. 155), vom 01. Juni 2006 (GVBI. S. 151) hat der Stadtrat der Stadt Oederan mit

der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder am 25. Januar 2007 folgende Hauptsatzung
beschlossen:

ABSCHNITT | - ALLGEMEINES

§ 1 Gemeindegebiet

(1)

2)

®3)

Die Stadt Oederan mit ihren Ortsteilen Bornichen, Breitenau, Gahlenz, Gorbersdorf,
Kirchbach, LoRnitztal und Schonerstadt wird begrenzt:

im Nordwesten durch die Stadt Frankenberg — Ortsteil

Langenstriegis und Ortsteil Hausdorf,

im Nordosten durch die Gemeinde Frankenstein - Ortsteil

Memmendorf und die Gemeinde Frankenstein,

im Osten durch die Gemeinde Oberschona,

im Stdosten durch die Stadt Brand-Erbisdorf — Stadtteile Linda, Oberreichenbach,
Langenau,

im Suden durch die Gemeinde Eppendorf — Ortsteil Kleinhartmannsdorf,
im Sudwesten durch die Stadt Augustusburg Ortsteil Grinberg, die
Gemeinde Leubsdorf mit den Ortsteilen Hohenfichte und
Hammerleubsdorf,

im Westen durch die Gemeinde Falkenau.

Das Gemeindegebiet wird untergliedert in

Stadtgebiet Oederan,
Ortsteil Bornichen,
Ortsteil Breitenau,
Ortsteil Gahlenz,
Ortsteil Gorbersdorf,
Ortsteil Kirchbach,
Ortsteil LoRnitztal
Ortsteil Schonerstadt.

Die Ortsteile fihren ihren Namen als Zusatz zum Namen der Stadt.

8§ 2 Wappen, Flaggen, Dienstsiegel

(1)

()

Der Stadt Oederan ist mit Genehmigung der Kreishauptmannschaft Zwickau vom 20.
Februar 1900 das Recht zur Fuhrung eines Wappens verliehen worden.

Die Beschreibung des Wappens:

"... in blauem Felde zwei mit goldenem Mauerwerke verbundenen goldene, rot bedachte
und mit goldenen Kndpfen versehene Tirme, zwischen denen, freistehend im Tore, ein

blauer Schild mit einem sechsspeichigen goldenen Rad sich befindet ...".



(3) Mit gleicher Urkunde ist ihr das Recht zur Fiihrung einer Flagge verliehen worden.
(4) Beschreibung der Flagge:
"... oben Gold (Gelb) und unten Blau ...".

(5) Die Stadt Oederan fuhrt Dienstsiegel.

ABSCHNITT Il - ORGANE DER STADT

§ 3 Organe der Stadt

(1) Organe der Stadt sind der Stadtrat und der Biirgermeister.

ABSCHNITT Il - STADTRAT

§ 4 Rechtsstellung und Aufgaben

Der Stadtrat ist die Vertretung der Blrger und der nach § 16 Abs. 1 Satz 2 SachsGemO
Wabhlberechtigten das Hauptorgan der Stadt. Er fiihrt die Bezeichnung Stadtrat. Der Stadtrat
legt die Grundséatze fur die Verwaltung der Stadt fest und entscheidet tber alle Angelegenheiten
der Stadt, soweit nicht der Blrgermeister kraft Gesetzes zustandig ist oder ihm der Stadtrat
bestimmte Angelegenheiten Ubertragt. Der Stadtrat iberwacht die Ausfiihrung seiner
Beschlisse und sorgt beim Auftreten von Missstanden in der Stadtverwaltung fir deren
Beseitigung durch den Blrgermeister.

§ 5 Zusammensetzung des Stadtrates
(1) Der Stadtrat besteht aus den Stadtraten und dem Birgermeister als Vorsitzenden.

(2) Nach dem Stande vom 01.01.2007 betragt die Einwohnerzahl der Stadt Oederan mit den
Ortsteilen Bérnichen, Breitenau, Gahlenz, Gérbersdorf, Kirchbach, L63nitztal und
Schonerstadt 7893 Einwohner. Aufgrund 8 6 Abs. 1 der Vereinbarung Uber die freiwillige
Eingliederung der Gemeinde Gahlenz in die Stadt Oederan betragt die Anzahl der
Stadtrate bis zur nachsten regelméafRigen Wahl (2009) 25. Die Zahl der Stadtrate wird
gem. 8 29 Abs. 3 SachsGemO ab der nachsten regelmaligen Wahl des Stadtrates (2009)
auf 22 festgelegt.

ABSCHNITT IV - AUSSCHUSSE DES STADTRATS

8§ 6 BeschlielBende Ausschiusse und deren Aufgaben
(1) Eswerden folgende beschlieRende Ausschiisse gebildet:

1. der Verwaltungsausschuss
2. der Bauausschuss



()

®3)

(4)

(5)

Der Verwaltungsausschuss und der Bauausschuss bestehen aus dem Vorsitzenden und
7 weiteren Mitgliedern des Stadtrates bis zur nachsten regelmafigen Wahl des Stadt-
rates (2009). Danach wird die Anzahl der Mitglieder auf 6 festgelegt.

Der Stadtrat bestellt die Mitglieder und deren Stellvertreter in gleicher Zahl widerruflich
aus seiner Mitte.

Die Zusammensetzung der beschlielenden Ausschiisse soll der Mandatsverteilung im
Stadtrat entsprechen. Den Vorsitz der beschlieBenden Ausschisse fihrt der
Blrgermeister.

Den beschlieRenden Ausschiissen werden die in den 88 7 und 8 bezeichneten
Aufgabengebiete zur dauernden Erledigung Ubertragen. Innerhalb ihres Geschaftskreises
sind die beschlieBenden Ausschisse zustandig fir:

- die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan, soweit der Betrag im Einzelfall
mehr als 10.000 € aber nicht mehr als 70.000 € betragt.

- die Zustimmung zu UberplanméaRigen und auRerplanmafiigen Ausgaben von mehr als
5.000 €, aber nicht mehr als 30.000 € im Einzelfall.

Die vorgenannten Wertgrenzen beziehen sich jeweils auf den einheitlichen
wirtschaftlichen Vorgang. Die Zerlegung eines solchen Vorgangs in mehrere Teile zur
Begriindung einer anderen Zustandigkeit ist nicht zuléssig. Bei voraussehbar
wiederkehrenden Leistungen bezieht sich die Wertgrenze auf den Jahresbetrag.

Ergibt sich, dass eine Angelegenheit fir die Stadt von besonderer Bedeutung ist, kénnen
die beschlieRenden Ausschisse die Angelegenheit dem Stadtrat zur Beschlussfassung
unterbreiten. Lehnt der Stadtrat eine Behandlung ab, entscheidet der zustandige
beschlieRende Ausschuss.

Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Stadtrat nach § 41 Abs. 2 SdchsGemO
vorbehalten ist, sollen den beschlieRenden Ausschiissen innerhalb ihres
Aufgabengebietes zur Vorberatung zugewiesen werden. Antrage, die nicht vorberaten
worden sind, missen auf Antrag des Vorsitzenden oder von 1/5 aller Mitglieder des
Stadtrates den zustandigen beschlieRenden Ausschiissen zur Vorberatung Gberwiesen
werden.

§ 7 Aufgaben des Verwaltungsausschusses

(1)

()

Die Zustandigkeit des Verwaltungsausschusses umfasst folgende Aufgabengebiete:

Finanz- und Haushaltswirtschaft einschlie3lich Abgabenangelegenheiten,
Personalangelegenheiten, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten,
Marktangelegenheiten,

Feuerléschwesen sowie Katastrophen- und Zivilschutz,

Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten,

technische Verwaltung stadteigener Gebaude,

ogkrwnE

Innerhalb des vorgenannten Geschéftskreises entscheidet der Verwaltungsausschuss
uber:

1. die Stundung von Forderungen von mehr als 2 Monaten bis zu 6 Monaten in
unbeschrankter H6he, von mehr als 6 Monaten und von mehr als 10.000 € bis zu
einem Hochstbetrag von 70.000 €,



den Verzicht auf Anspriche der Stadt oder die Niederschlagung solcher Anspriiche,
die FUhrung von Rechtsstreitigkeiten und den Abschluss von Vergleichen, wenn der
Verzicht oder die Niederschlagung, der Streitwert (in Dingen des Arbeitsrechtes
ohne die tariflich geregelten Abfindungen) oder bei Vergleichen das Zugestandnis
der Stadt im Einzelfall mehr als 10.000 €, aber nicht mehr als 30.000 € betragt,

Vertrage tUber die Nutzung von Grundstiicken oder beweglichem Vermdégen bei
einem jahrlichen Miet- oder Pachtwert von mehr als 10.000 €, aber nicht mehr als
70.000 € im Einzelfall, bei der Vermietung stadteigener Wohnungen in
unbeschrankter Hohe,

die VerauRerung von beweglichem Vermégen von mehr als 5.000 €, aber nicht
mehr als 30.000 € im Einzelfall,

alle tbrigen Angelegenheiten, fiir die nicht nach 8 8 Abs. 1 der Bauausschuss bzw.
andere Ausschisse zustandig sind.

§ 8 Aufgaben des Bauausschusses

(1)

()

Die Zustandigkeit des Bauausschusses umfasst folgende Aufgabengebiete:

PwpbPE

Bauleitplanung und Bauwesen (Hoch- und Tiefbau, Vermessung),
Stralenbeleuchtung, technische Verwaltung der Stral3en, Bauhof, Fuhrpark,
Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften,

Verkehrswesen,

Innerhalb des vorgenannten Geschéftskreises entscheidet der Bauausschuss tber:

1.

wnN

o s

die Erklarung des Einvernehmens der Stadt bei der Entscheidung tber

a) die Zulassung von Ausnahmen von der Veranderungssperre

b) die Zulassung von Ausnahmen und die Erteilung von Befreiungen von den

Festsetzungen des Bebauungsplanes,
c¢) die Zulassung von Vorhaben wahrend der Aufstellung eines Bebauungsplanes,
d) die Zulassung von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten
Ortsteile,

e) die Teilungsgenehmigung,
die Stellungnahmen der Stadt zu Bauantréagen,
die Entscheidung Uber die Ausfiihrung eines Bauvorhabens (Baubeschluss) und die
Genehmigung der Bauunterlagen, die Vergabe der Lieferungen und Leistungen fir
die Bauausfuihrung (Vergabebeschluss) sowie die Anerkennung der
Schlussabrechnung (Abrechnungsbeschluss) bei voraussichtlichen bzw.
tatséchlichen Gesamtbaukosten von nicht mehr als 70.000 € im Einzelfall,
Antrage auf Zuriickstellung von Baugesuchen und von Teilungsgenehmigungen,
die Erteilung von Genehmigungen und Zwischenbescheiden fiir Vorhaben und
Rechtsvorgédngen nach dem zweiten Kapitel des Baugesetzbuches
(Stadtebauordnung),
die VeréduRerung und dingliche Belastung, den Erwerb und Tausch von
Grundeigentum oder grundstticksgleichen Rechten, wenn der Wert mehr als 5.000 €,
aber nicht mehr als 30.000 € im Einzelfall betragt,
die Stellungnahme der Stadt Oederan als Nachbargemeinde.



8§ 9 Beratender Ausschuss

(1)

()

3

Es wird folgender beratender Ausschuss gebildet:
1. der Ausschuss fur Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Soziales und Jugend

Der Ausschuss fur Kultur, Bildung, Sport, Gesundheit, Soziales und Jugend besteht bis
zur nachsten regelmafigen Wahl des Stadtrates aus dem Vorsitzenden und 7 weiteren
Mitgliedern des Stadtrates. Danach wird die Anzahl der Mitglieder auf 6 festgelegt.

Der Vorsitzende wird aus der Mitte des Ausschusses gewabhilt.

Die Zusammensetzung des beratenden Ausschusses soll der Mandatsverteilung im
Stadtrat entsprechen. Der Stadtrat bestellt die Mitglieder und deren Stellvertreter in
gleicher Zahl widerruflich aus seiner Mitte.

Die Aufgabengebiete des beratenden Ausschusses umfasst in den Fallen des Abs. 1 Nr.:
1 die jeweiligen Ausschussnamensinhalte.

ABSCHNITT V - BURGERMEISTER

§ 10 Rechtsstellung des Birgermeisters

(1)

()

Der Blrgermeister ist Vorsitzender des Stadtrates und Leiter der Stadtverwaltung. Er
vertritt die Stadt.

Der Blrgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit. Seine Amtszeit betragt 7 Jahre.

8§ 11 Aufgaben des Blrgermeisters

(1)

()

Der Birgermeister ist fir die sachgemalle Erledigung der Aufgaben und den
ordnungsgeméafRen Gang der Stadtverwaltung verantwortlich und regelt die innere
Organisation der Stadtverwaltung. Er erledigt in eigener Zustandigkeit die Geschéfte der
laufenden Verwaltung und die ihm sonst durch Rechtsvorschrift oder vom Stadtrat
Ubertragenen Aufgaben.

Dem Birgermeister werden folgende Aufgaben zur Erledigung dauernd Gbertragen,
soweit es sich nicht bereits um Geschafte der laufenden Verwaltung handelt:

1. die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan bis zum Betrag von
10.000 € im Einzelfall,

2. die Zustimmung zu UberplanmaRigen und auRerplanmafiligen Ausgaben und zur
Verwendung von Deckungsreserven bis zu 5.000 € im Einzelfall,

3. die Einstellung, Hoher- bzw. Herabgruppierung, Entlassung sowie sonstige

personalrechtliche Entscheidungen von Angestellten der Entgeltgruppen 1 bis 9

TVOD, Aushilfsangestellten, Arbeitern, Beamtenanwartern, Auszubildenden,

Praktikanten und anderen in Ausbildung stehenden Personen,

die Gewahrung von unverzinslichen Lohn- und Gehaltsvorschiissen,

die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln ausgewiesenen Zuschiissen bis

zu 5.000 € im Einzelfall,

6. die Stundung von Forderungen im Einzelfall bis zu 2 Monaten in unbeschrankter
Hohe, bis zu 6 Monaten und bis zu einem Hochstbetrag von 10.000 £,

7. der Verzicht auf Anspriiche der Stadt und die Niederschlagung solcher Anspriche,
die Fuhrung von Rechtsstreitigkeiten und den Abschluss von Vergleichen, wenn
der Verzicht oder die Niederschlagung, der Streitwert (in Dingen des Arbeitsrechtes
ohne die tariflich geregelten Abfindungen) oder bei Vergleichen das Zugestandnis

o ks



der Stadt im Einzelfall nicht mehr als 10.000 € betragt,

8. die VerauRRerung und dingliche Belastung, der Erwerb und Tausch von
Grundeigentum oder grundstiickgleichen Rechten im Wert bis zu 5.000 € im
Einzelfall,

9. Vertrage uUber die Nutzung von Grundstiicken oder beweglichem Vermdégen bis zu
einem jahrlichen Miet- oder Pachtwert von 10.000 € im Einzelfall,

10. die VerduRerung von beweglichem Vermégen bis zu 5.000 € im Einzelfall,

11. die Bestellung von Sicherheiten, die Ubernahme von Biirgschaften und von
Verpflichtungen aus Gewahrvertragen und den Abschluss der ihnen wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsgeschéfte, soweit sie im Einzelfall den Betrag von
10.000 € nicht tUbersteigen.

§ 12 Stellvertretung des Burgermeisters

Der Stadtrat bestellt aus seiner Mitte 1 Stellvertreter des Birgermeisters. Die Stellvertretung
beschrankt sich auf die Falle der Verhinderung.

§ 13 Gleichstellungsbeauftragte

(1) Der Stadtrat bestellt eine/einen Gleichstellungsbeauftragte(n). Die/Der
Gleichstellungsbeauftragte erfillt inre / seine Aufgaben im Ehrenamt.

(2) Aufgabe der/des Gleichstellungsbeauftragten ist es, in der Stadt Oederan auf die
Gleichstellung von Frauen und Méannern zu achten.

(3) Die/Der Gleichstellungsbeauftragte ist in der Austibung ihrer / seiner Tatigkeit unabhangig
und kann an den Sitzungen des Stadtrates sowie der fir ihren / seinen Aufgabenbereich
zustandigen Ausschiussen mit beratender Stimme teilnehmen. Sie / Er hat das Recht auf
Erstellung eigener Beschlussvorlagen. Zur Durchfihrung ihrer Aufgaben sind der / dem
Gleichstellungsbeauftragten die erforderlichen Unterlagen vorzulegen und die erbetenen
Auskiinfte zu erteilen.

ABSCHNITT VI - MITWIRKUNG DER BURGERSCHAFT

§ 14 Einwohnerversammlung

Eine Einwohnerversammlung gemaf § 22 Abs. 2 Satz 1 SachsGemO ist anzuberaumen, wenn
dies von den Einwohnern beantragt wird. Der Antrag muss unter Bezeichnung der zu
erdrternden Angelegenheiten schriftlich eingereicht werden. Der Antrag muss von mindestens 7
v. H. der Einwohner, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, unterzeichnet sein.

Alles weitere regelt der § 22 SadchsGemO.

§ 15 Birgerbegehren

Die Durchfuihrung eines Burgerentscheids nach § 25 SachsGemO kann schriftlich von Birgern
der Stadt und Wahlberechtigten nach 8§ 16 Abs. 1 Satz 2 SachsGemO beantragt werden
(Burgerbegehren). Das Bilrgerbegehren muss mindestens von 10 v. H. der Birger der Stadt
und Wahlberechtigten nach 8 16 Abs. 1 Satz 2 S4&chsGemO unterzeichnet sein.

Né&heres regelt der § 25 SachsGemO.



ABSCHNITT VI

Ortschaftsverfassung

§ 16 Ortschaftsverfassung

(1)

()

3

(4)

(®)

In folgenden Ortsteilen wird die Ortschaftsverfassung eingefiihrt:

im Ortsteil Breitenau einschlief3lich LoRnitztal
im Ortsteil Gahlenz

im Ortsteil Kirchbach

im Ortsteil Schénerstadt

Fir die vorgenannten Ortsteile wird jeweils ein Ortschaftsrat gem. § 66 SachsGemO
gewahlt. Die Zahl der Mitglieder in den Ortschaftsraten der einzelnen Ortsteile wird wie
folgt festgelegt:

Ortsteil Breitenau einschliefRlich LoRnitztal 10 Mitglieder,

Ortsteil Gahlenz 12 Mitglieder bis zur nachsten
regelmafiigen Wahl des Ortschaftsrates, danach 10 Mitglieder

Ortsteil Kirchbach 8 Mitglieder,

Ortsteil Schonerstadt 8 Mitglieder.

Den Ortschaftsraten werden die Aufgaben gemaf 8 67 Abs. 1 SachsGemO Ubertragen.
Weiterhin werden den Ortschaftsraten Kirchbachs bzw. Schénerstadts die Aufgaben
gemal § 7 Absatze 3a, 3b, 3c der offentlich-rechtlichen Vereinbarungen tber die
Eingliederungen der Gemeinden Kirchbach bzw. Schonerstadt in die Stadt Oederan vom
16.12.1993 Ubertragen.

Birgerentscheide und Birgerbegehren gem. 88 24, 25 SadchsGemO kdnnen auch in den
Ortsteilen, in denen die Ortschaftsverfassung eingefuihrt ist, durchgefihrt werden.

Dem Ortschaftsrat steht ein Ortsvorsteher gem. § 68 SachsGemO vor, da in den
Ortsteilen keine ortliche Verwaltung eingefihrt wird. Der Ortsvorsteher kann an den
Sitzungen des Stadtrates sowie seiner Ausschisse mit beratender Stimme teilnehmen.

ABSCHNITT VIII - SCHLURBESTIMMUNGEN

8§ 17 Inkrafttreten

(1)

Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer offentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 25. Oktober 2001auf3er Kraft.

Oederan, den 26. Januar 2007

Gernot Krasselt
Blrgermeister



Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung fir den Freistaat Sachsen (SdchsGemO)

Nach § 4 Absatz 4 Satz 1 SachsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahren
und Formschriften der Sa&chsGemO zu Stande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer
Bekanntmachung als von Anfang an giltig zu Stande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften tiber die Offentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Birgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SachsGemO wegen
Gesetzwidrigkeiten widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in 8 4 Abs. 4 Satz 1 SachsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehérde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegentiber der Stadt
Oederan, Markt 5 in 09569 Oederan unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der
die Verletzung begriinden soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach
Ablauf der in 8 4 Abs. 4 Satz 1 S4&chsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung
geltend machen.

Vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und 6ffentlich bekannt gemacht.

Oederan, den 26. Januar 2007

Gernot Krasselt
BlUrgermeister

Verdffentlichungsvermerk:

Veroffentlicht im Oederaner Anzeiger Nr. ........
mit Erscheinungstag, dem ........ccccccevvvvvvvveennen.

Oederan, den ......cc.ccoveenneen.

Gernot Krasselt
Blrgermeister



	Auf Grund von § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18 März 2003 (GVBl. S. 55, ber. S. 159), geändert durch Gesetze  vom 13. Dezember 2002 (GVBl. S. 333), vom 11. Mai 2005 (GVBl. S. 155), vom 01. Juni 2006 (GVBl. S. 151) hat der Stadtrat der Stadt Oederan mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder am 25. Januar 2007 folgende Hauptsatzung beschlossen: 

